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Vollzug des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes – Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009 S. 2585) in der derzeit gültigen Fassung i. V. 
m. dem Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.04.2008 (GVBl. I S. 62) in der derzeit gültigen Fassung 
 

Befristete Einschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs 
 
 

Allgemeinverfügung 
 

1. Hiermit verfüge ich gem. §§ 44, 45, 126 BbgWG i. v. m. § 26, 33, 100 WHG 
und § 29 Abs. 2 BbgWG folgende Einschränkung der Ausübung des Eigentümer- 
und Anliegergebrauchs: 

 
Die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern mittels 
Pumpvorrichtung wird in der Zeit von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
untersagt 
 
Diese Allgemeinverfügung erstreckt sich auf:  
 
die Städte Spremberg und Drebkau; 
die Gemeinden Kolkwitz und Neuhausen/Spree; 
die Ämter Peitz und Burg (Spreewald). 

 
2. Die untere Wasserbehörde kann im Einzelfall auf Antrag eine Ausnahme von 

den Einschränkungen des Eigentümer- und Anliegergebrauchs erteilen, soweit 
eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit ausgeschlossen ist. 

3. Dieses Entnahmeverbot gilt bis auf Widerruf. 

4. Diese Verfügung tritt am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

5. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung ordne ich an. 

 
Begründung 
  
A. 
Auf Grund der bereits außergewöhnlich lang anhaltenden, sehr angespannten 
hydrometeorologischen Lage ohne Aussicht auf abflusswirksame Niederschläge im 
Spreeeinzugsgebiet ist eine wasserwirtschaftliche Extremsituation entstanden. 

 
Nur durch die Einspeisung von Wasser in das Spreesystem aus den sächsischen 
Talsperren und der Talsperre Spremberg, der Einleitung von Wasser aus den LMBV-
Speicherbecken Lohsa II und Bärwalde konnte zumindest in der Spree bisher eine 
Niedrigwasseraufhöhung bewirkt werden.  
 
Im Ergebnis der Sitzung der länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft 
"Extremsituation Spree" wurde die weitere Bewirtschaftung der Spree vereinbart. 
Diese Bewirtschaftung impliziert die weitere Einspeisung der noch verbliebenen 
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Wasserkontingente aus den sächsischen Talsperren und die weitere Einleitung aus 
den LMBV-Speicherbecken Lohsa II und Bärwalde. Durch diese Maßnahmen kann die 
derzeitige wasserwirtschaftliche Situation bis Ende September 2018 aufrechterhalten 
werden. Danach sind die wasserwirtschaftlichen Steuerungsmöglichkeiten sehr 
begrenzt. Aus diesem Grund sind alle Maßnahmen zu ergreifen, die kurzfristig für 
eine Verlängerung der steuerbaren Bewirtschaftung der Spree ergriffen werden 
können. Deshalb ist dafür zu sorgen, dass Wasserentnahmen, die den Abfluss der 
Spree verringern können, eingeschränkt bzw. unterbunden werden.  
 
B. 
Nach § 100 WHG ist es Aufgabe der Gewässeraufsicht, die Gewässer sowie die 
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen. Die zuständige 
Behörde ordnet nach pflichtgemäßem Ermessen Maßnahmen an, die im Einzelfall 
notwendig sind, um Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu vermeiden oder zu 
beseitigen oder die Erfüllung von Verpflichtungen nach Satz 1 sicherzustellen. Gem. § 
124 Abs. 1 Nr. 3 BbgWG ist der Landkreis untere Wasserbehörde und als solche gem. 
§ 126 Abs. 1 BbgWG für den Vollzug des Brandenburgischen Wassergesetzes 
zuständig. 
 
Gem. § 26 Abs. 2 WHG dürfen in den Grenzen des Eigentümer- und 
Anliegergebrauchs Eigentümer und Anlieger der an oberirdische Gewässer 
grenzenden Grundstücke Gewässer ohne Erlaubnis und Bewilligung benutzen. Nach § 
45 BbgWG gelten § 43 Abs. 2 und § 44 BbgWG sinngemäß. 
 
Gem. § 44 BbgWG kann die Wasserbehörde im Einzelfall oder durch 
Allgemeinverfügung die Ausübung eines Teilbereiches des Gemeingebrauches oder 
den Gemeingebrauch insgesamt regeln, beschränken oder verbieten, um 
 

1. die Eigenschaften und den Zustand der Gewässer einschließlich des 
Gewässerbodens und der Ufer vor nachteiligen Veränderungen zu schützen, 

2. zu gewährleisten, dass die Bewirtschaftungsziele und die Vorgaben des 
Maßnahmeprogramms erreicht werden, 

3. Natur und Landschaft zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln, 
4. Beeinträchtigungen, Belästigungen und Gefahren für die Allgemeinheit oder 

für Einzelne zu verhindern. 
 
Die Wasserbehörde kann daher Anordnungen über die Ausübung des Gemein- sowie 
Eigentümer- und Anliegergebrauchs an oberirdischen Gewässern treffen, um den 
Wasserhaushalt gegen nachteilige Veränderungen der Eigenschaften des Wassers 
oder eine wesentliche Veränderung der Wasserführung zu schützen. 
 
Auf Grund der Entwicklung der Abflusssituation ist eine effektive 
Niedrigwasserbewirtschaftung unumgänglich. So sind z. B. in Niedrigwasserzeiten 
Maßnahmen zu ergreifen, die bewirken, dass Wasserentnahmen, die den Abfluss der 
Spree verringern können, eingeschränkt bzw. unterbunden werden. 
 
Die Beschränkung des Allgemeingebrauchs und des Anliegergebrauchs ergibt sich 
aus der Sicherstellung der Mindestabflüsse im unteren Spreegebiet und den 
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie. Es ist dazu in Niedrigwasserzeiten ein 
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Mindestabfluss in den Gewässern zu sichern, der an die entsprechenden 
Fließgeschwindigkeiten und Gütefragen gekoppelt ist, um das Ökosystem nicht zu 
gefährden. Eine wesentliche Rolle kommt der Sicherung der Wasserstände zu, um 
flächenhafte schädliche Grundwasserabsenkungen zu verhindern. 
 
Um einer weiteren Verminderung des Wasserstandes bzw. der Wasserführung 
entgegen zu wirken, ist es u.a. erforderlich, die Ergebnisse der länderübergreifenden 
Arbeitsgemeinschaft zu berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 
So ist es erforderlich, den Eigentümer- und Anliegergebrauch sowie die 
wasserrechtlich erlaubten Entnahmen aus Oberflächengewässern, d. h. das 
Entnehmen von Wasser aus Oberflächengewässern, einzuschränken bzw. zu 
unterbinden. 
 
Die Einschränkung des Eigentümer- und Anliegergebrauchs ist auch verhältnismäßig. 
Den Eigentümern und Anliegern wird die Entnahme von Wasser aus den 
Oberflächengewässern mittels Pumpvorrichtung während der Zeit von 6.00 Uhr bis 
21.00 Uhr untersagt, d. h. es erfolgt keine vollständige, sondern nur eine zeitlich und 
technisch beschränkte Untersagung. 
 
C. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686) in der 
derzeit gültigen Fassung liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse und ist 
notwendig, um zu verhindern, dass durch die Einlegung von Rechtsmitteln 
bestehende Wasserentnahmen im Rahmen des Anliegergebrauchs fortgesetzt 
werden können und dadurch die Ordnung des Wasserhaushalts weiter verschlechtert 
wird. Durch fortgesetzte Entnahmen von Wasser mittels Pumpeinrichtung aus 
Oberflächengewässern wäre der zur Aufrechterhaltung der wasserbiologischen 
Vorgänge erforderliche Mindestabfluss nicht mehr sichergestellt. 
Dies hätte nachteilige Wirkungen auf den Wasserhaushalt, Natur, Landschaft und die 
Interessen der Unterlieger zur Folge. 
 
Hinweis: 
 
Die Einhaltung der Allgemeinverfügung wird durch die untere Wasserbehörde 
überwacht. Zuwiderhandlungen können gemäß § 103 Abs.1 Nr. 1 i.V.m. § 103 Abs.2 
des Wasserhaushaltsgesetzes mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet 
werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Spree-Neiße, Heinrich-Heine-Str. 1 in 
03149 Forst ( Lausitz ) Widerspruch eingelegt werden. 
 
Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hätte jedoch wegen der 
Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO keine 
aufschiebende Wirkung. Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann ein 
Antrag gem. § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht Cottbus, Vom-Stein-Str. 27, 



 

Allgemeinverfügung - Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässer.docx  Seite 4

03050 Cottbus schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle gestellt werden. 
 
Altekrüger 
Landrat 


